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1.)  Allgemeines - Erfordernis der 4. Änderung des FN-Planes 
 

1a.) Vorbemerkungen – Hinweise auf das bisherige Verfahren zur 4. Ände-
rung des FN-Planes 

 
Das Verfahren zur 4. Änderung des Flächennutzungsplanes wurde bereits am 

25.03.2009 durch den Gemeinsamen Ausschuss eingeleitet. Dieser Aufstellungsbe-

schluss wurde am 22.01.2013 ergänzt, u. a. um die Ausweisung von vier Windkraft-

standorten auf der Gemarkung Sulzfeld. Im Einzelnen waren dies: 

a) Standort im Ochsenburger Wald b) Standort im Steingrubenwald an der Gemar-

kungsgrenze zu Eppingen - Mühlbach c) Standort nördlich der Bahnlinie im Bereich 

des Tunnels 

d) Standort nördlich der B 293 zwischen L 593 und Spießhof. 

In Vorgesprächen u. a. mit der Naturschutzverwaltung hat sich ergeben, dass für die 

Standorte a) und b), weil sie im Landschaftsschutzgebiet "Ravensburg und alter Berg" 

liegen und das Landschaftsbild durch sie erheblich beeinträchtigt würden, keine Befrei-

ung für eine Ausweisung als Windkraftstandort durch die Untere Naturschutzbehörde in 

Aussicht gestellt werden kann. Der Standort c) wurde, nach Untersuchungen vom Lan-

desdenkmalamt, wegen seiner visuellen Beeinträchtigung des Kulturdenkmals "Burg 

Ravensburg" abgelehnt. 

Deshalb hat sich der Gemeinsame Ausschuss am 20.01.2015 dafür ausgesprochen nur 

noch den Standort d an der B 293 zu verfolgen, der im Übrigen auch vom Regionalver-

band in seinen Windatlas aufgenommen worden ist. 

Die Ausweisung des Standortes an der B 293 hätte, im Zusammenhang mit dem lau-

fenden Flurbereinigungsverfahren Sulzfeld, Probleme aufgeworfen.  Im Jahr 2014 ist 

die Zuteilung der Grundstücke im Zuge der vorläufigen Besitzeinweisung erfolgt. Die 

Aufnahme der Flächen als Windkraftstandort hätte Wertveränderungen der betroffenen 

Grundstücke initiiert, was das Flurbereinigungsverfahren erheblich verzögert hätte. 

Dies wollten sowohl die Gemeinde, als auch betroffene Teilnehmer des Verfahrens, 

aufgrund der bisher schon langen Verfahrensdauer, nicht in Kauf nehmen. 

Eine Alternative wäre eine sogenannte Mediation gewesen. Dabei hätten sich Alt- und 

Neueigentümer darauf verständigen müssen, sich den durch eine mögliche Windkraft-

nutzung für die Grundstücke entstehenden Mehrwert zu teilen. Allerdings wäre es not-

wendig gewesen, dass sich alle Alt- und Neueigentümer, ausnahmslos, darauf ver-

ständigen. Der Termin für die Mediation fand am 15.10.2015 statt. Bei der anschließen-

den Umfrage hat sich ergeben, dass doch eine ganze Reihe der rund 150 beteiligten 
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Grundstückseigentümer gegen die Ausweisung des Areals als Windkraftstandort sind. 

Damit ist die Mediation gescheitert. Wenn nun auf der Gemarkung kein Windkraft-

standort ausgewiesen wird, gibt die Kommune auch das Heft des Handelns aus der 

Hand, da damit die gesamte Gemarkung potentielle Windkraftfläche ist. Der Regional-

verband belässt zumindest das nördliche Areal an der B 293 in seinem Windkraftatlas. 

Eventuell orientiert sich ein möglicher Investor daran. Sicherlich wird ein solcher Inves-

tor auch vorher auf dem jeweiligen Standort Messungen über ein Jahr durchführen und 

auch die Rahmenbedingungen des Standorts, wie Landschaftsschutzgebiet usw., prü-

fen. 

Es ist denkbar, dass ein möglicher Standort, vielleicht in einer fünften Fortschreibung 

des Flächennutzungsplanes, aufgenommen wird. 

Aufgrund der langen Zeit seit dem ursprünglichen Aufstellungsbeschluss zur 4. Ände-

rung des Flächennutzungsplanes vom 25.03.2009 und den inzwischen vorliegenden 

Erkenntnissen, u.a. zur Ausweisung von Windkraftstandorten und der Tatsache, dass 

noch keine vorgezogene Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 

BauGB stattgefunden hat, beschloß der Gemeinsame Ausschuss am 19.01.2016 den 

Aufstellungsbeschluss zur 4. Änderung des Flächennutzungsplanes vom 25.03.2009 

bzw. die Ergänzung vom 22.01.2013, 21.01.2014 und 20.01.2015 aufzuheben. 

 

 

1b.) Neufassung des Aufstellungsbeschlusses zur 4. Änderung des FN-
Planes 

 

In seiner Sitzung am 19.01.2016 fasste der Gemeinsame Ausschuss der Verwaltungs-
gemeinschaft einen neuen Aufstellungsbeschluss zur 4. Änderung des FN-Planes. 
Ziel ist die in dem vorangegangenen Verfahren geplanten Änderungen in den Plan ein-
zuarbeiten sowie zusätzlich auf Gemarkung Sulzfeld eine Abrundung des Sonderge-
bietes „Schießsport“ vorzunehmen. 

In dem nunmehr eingeleiteten Verfahren sollen u. a. auch die Erweiterung des Gewer-

begebietes auf der Gemarkung Sulzfeld südlich des früheren Firmengeländes des Fa. 

E.G.O., aber auch die nachrichtliche Übernahme einer Radwegtrasse auf der Gemar-

kung Zaisenhausen nicht weiterverfolgt werden. 

 

2.)  Geplante Änderungen und Ergänzungen auf Gemarkung Sulzfeld 
 

Die Lage der Änderungen auf Gemarkung Sulzfeld sind in nachfolgendem FN-Plan 
Auszug dargestellt und werden in den Abschnitten 2a – 2g näher erläutert. 
 
Die Nummern im FN-Plan-Auszug sind mit den Zahlen der Abschnitte identisch. 
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2a) Änderung der Ausweisung eines Grünbereiches  

2b) Änderung von Grünflächen im Mischgebiet im Bereich des Bauhofes/Festplatz für 

den Wertstoffhof/Grünabfallsammelplatz in der Neuhöfer Straße 

2c) Arrondierung des GE  „Strichen – Brechen“ im Bereich des Parkplatzes der Firma 

E.G.O. 

2d) Reduzierung der Ausweisung der Fläche im Bereich des Friedhofes 

2e) Darstellung der Aussiedlerhöfe im Gewann „Zwischen Michenfeld“ 

2f) Nachrichtliche Übernahme des Bebauungsplanes „An der Murr“ 

2g) Abrundung des Sondergebietes „Schießsport“ 

 
 

 
FN-Plan Auszug Sulzfeld  
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2a.) Änderung der Ausweisung eines Grünbereiches 
 

Das Grundstück, Flst.-Nr. 10537/1, Mühlbacher Straße 44b, war früher im rückwärtigen 

Teil mit einer Scheune bebaut. Dieser Bereich ist im aktuellen Flächennutzungsplan als 

Grünbereich ausgewiesen. Auf diesem Grundstücksteil ist in der Zwischenzeit im Vor-

griff auf eine Änderung des FNPL eine Wohnbebauung erfolgt (Baugenehmigung vom 

13.07.2009, AZ. 29401837 nach § 34 BauGB). Nun soll dieser bereits bebaute Teil des 

Grundstückes als Mischgebiet eingestuft werden. Die Tiefe des Mischgebietes orien-

tiert sich an der hinteren Grenze des Katholischen Gemeindehauses auf dem Nach-

bargrundstück. 
 
Derzeitiger Stand FN-Plan Geplante Änderung 

  
 

 
Realisierte Bebauung – Ansicht von der Mühlbacher Straße aus 

 

 
 
 
 



Verwaltungsgemeinschaft Sulzfeld-Zaisenhausen – 4. Änderung des FN-Planes - Begründung  
 

Seite 7 
 

 
2b.) Änderung von Grünflächen in Mischgebiet im Bereich des Bauho-
fes/Festplatz für den Wertstoffhof/Grünabfallsammelplatz  in der Neuhöfer 
Straße  

 
Ein Teil des umzäunten Geländes des Bauhofes in der Neuhöfer Straße 54, auf dem 

Ende der 1990er-Jahre noch Gewächshäuser einer ehemaligen Gärtnerei standen, war 

im Flächennutzungsplan als Grünbereich ausgewiesen. Auf diesem Areal, das an der 

südlichen Seite an den Festplatz/Parkplatz angrenzt, wurde vor einigen Jahren der 

Wertstoffhof mit Grünabfallsammelplatz realisiert. 

Bis zu diesem Zeitpunkt war der Häckselplatz auf einem Privatgrundstück in der Mühl-

hohlstraße betrieben worden, das allerdings gekündigt worden ist. Zudem hat das Ab-

fallkonzept des Landkreises die Einrichtung und den Betrieb von Wertstoffhöfen in der 

Kommune vorgegeben. 

Alternativ zu diesem Standort war auch das Areal der ehemaligen Kläranlage im unte-

ren Kohlbachtal untersucht worden. Dieses Gelände liegt aber im Landschaftsschutz- 

bzw. Naturschutzgebiet „Unteres Kohlbachtal und angrenzende Gebiete“. Zudem war 

das Gelände für diesen Zweck nicht ausreichend erschlossen und auch der zusätzliche 

Fahrzeugverkehr war dort nicht zu vertreten. Deshalb hat man sich für den Standort in 

der Neuhöfer Straße entschlossen und den Grünabfallsammelplatz und den Wertstoff-

hof dort eingerichtet. Der Bereich soll nun im Flächennutzungsplan als Mischgebiet 

ausgewiesen werden.  
 
Derzeitiger Stand FN-Plan Geplante Änderung 
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Fotos des Wertstoffhofes 

 

 
 

 
 
2c.) Arrondierung des GE „Strichen – Brechen“ im Bereich des Parkplat-
zes der Fa. E.G.O. 
 
Auf dem östlichen Teil des Parkplatzes der Firma E.G.O., der im Gewerbegebiet „Stri-

chen-Brechen“ liegt, ist ein Wildobsthof mit Café errichtet worden. In Verbindung mit 

dem an dieser Stelle beginnenden Streuobstlehrpfad, mit dem die Streuobstwiesen 

und der Streuobstanbau durch Schautafeln, usw. interessierten Besuchern näherge-

bracht werden sollen, wurden hier zwei sich ergänzende Einrichtungen geschaffen und 

auch ein für die Attraktivität der Gemeinde sehr sinnvolles Konzept realisiert. Der Wild-

obsthof hat um das Betriebsareal in südlicher und östlicher Richtung auf einer Fläche 

von ca. drei Hektar Sträucher mit Aronia etc. gepflanzt. Das Betriebskonzept sieht eine 

Erweiterung der Gebäude um ca. fünf Meter in südwestlicher Richtung über die beste-

henden Gewerbegebietsgrenzen hinaus vor. Dadurch entstehen keine Missformen bei 

den angrenzenden Grundstücken, da dieser Bereich bereits wirtschaftlich in den Wild-

obsthof einbezogen ist und im Eigentum des Wildobsthofes steht.  
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Derzeitiger Stand FN-Plan Geplante Änderung 

  
 
 

Obsthof mit anschließendem Gelände bepflanzt mit Beerensträuchern 
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2d.) Reduzierung der Ausweisung der Fläche im Bereich des Friedhofes 

 
Nordöstlich des Friedhofes sollen Teilflächen von Grünlandgrundstücken, die bisher als 

Friedhofsflächen ausgewiesen waren, als landwirtschaftliche Flächen eingestuft wer-

den. Ein als Friedhofsfläche ausgewiesener Teil des Grundstücks, Flst.-Nr. 10779, soll 

ebenfalls im Flächennutzungsplan als landwirtschaftliche Fläche dargestellt werden.  
 
Derzeitiger Stand FN-Plan Geplante Änderung 

  
 

 

 

 

 

2e.) Darstellung Aussiedlerhöfe im Gewann „Zwischen Michenfeld“ 
 

Das Areal eines Aussiedlerhofes im Gewann „Zwischen Michenfeld“ ist nicht vollstän-

dig im Flächennutzungsplan ausgewiesen. Die als Sondergebiet „Aussiedler“ darge-

stellte Fläche im nordöstlichen Bereich des Planauszugs musste der tatsächlichen Be-

bauung angepasst und entsprechend nach Süden und Osten erweitert werden. Im 

Rahmen der Flurbereinigung wurden auch in diesem Gebiet neue Grundstücksgrenzen 

geschaffen. Das Sondergebiet „Aussiedler“ im Westen des Planauszugs soll reduziert 

und an den aktuellen Bestand mit den neuen Grenzen angepasst werden. 
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Derzeitiger Stand FN-Plan Geplante Änderung 

  
 

 

2f.) Nachrichtliche Übernahme des Bebauungsplanes „An der Murr“ 
 

Das innerörtliche Baugebiet „An der Murr“, für das der Bebauungsplan „An der Murr“ 

am 20.03.2014 rechtskräftig geworden ist, soll im Wege der Berichtigung aufgrund von 

§ 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB als Wohn- und teilweise als Mischgebiet im Flächennut-

zungsplan dargestellt werden. Das Baugebiet ist im Rahmen der Nachverdichtung 

ausgewiesen und erschlossen worden. 

 
 
Derzeitiger Stand FN-Plan Geplante Änderung 
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Darstellung des rechtskräftigen Bebauungsplanes „An der Murr“ 
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2g.) Erweiterung des Sondergebeites „Schießsport“ 
 

Die bestehenden Anlagen des Schießsportvereins Sulzfeld (Gebäude und Spielplatz) 

reichen im nördlichen Bereich über das dargestellte Sondergebiet hinaus. Die Gebiets-

grenzen sollen nach Norden die tatsächlichen Nutzungen angepasst und arrondiert 

werden. 

Waldbiotope sind durch die Ausweisung nicht tangiert. Diese werden im Flächennut-

zungsplan dargestellt. Mit der Ausweisung soll nur der Bestand der bestehenden bauli-

chen Anlagen des Schießsportvereins planungsrechtlich abgesichert werden. 
 
Derzeitiger Stand FN-Plan Geplante Änderung 

  
 

Darstellung der neuen Grenzen des Sondergebietes Schießsport 

  
Ansicht Vereinsheim Bereich hinter dem Vereinsheim 
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Die Biotope werden entsprechend der Biotopkartierung (Offenlandbiotopkartierung und Waldbi-
otopkartierung) in den FN-Plan eingearbeitet. 
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3.)  Geplante Änderungen und Ergänzungen auf Gemarkung Zaisenhausen 

 

Die Lage der Änderungen auf Gemarkung Zaisenhausen sind in nachfolgendem FN-
Planauszug dargestellt und werden in den Abschnitten 3a – 3c näher erläutert. 
 
Die Nummern im FN-Plan sind mit den Zahlen der Abschnitte identisch. 

 

3a.) Ausweisung einer Fläche für den Werstoffhof und den Grünabfallsammelplatz 

3b) Ausweisung eines Teils des Grundstücks, Flst.-Nr. 14413, als Dorfgebietsfläche  

3c) Änderung der Ausweisung des Grundstücks, Flst.-Nr.: 4382, von Baufläche in 
Grünfläche 
 

 

Auszug aus dem FN-Plan Zaisenhausen  
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3a.) Ausweisung einer Fläche für den Wertstoffhof und den Grünabfall-
sammelplatz 
Im Zuge der Umsetzung des Abfallwirtschaftskonzeptes des Landkreises Karlsruhe 

musste die Gemeinde Zaisenhausen einen Wertstoffhof mit Grünabfallsammelplatz 

einrichten. Es wurden verschiedene Alternativen geprüft. Andere geeignetere Standor-

te gab es nicht. Der jetzt gewählte Standort wurde mit dem Landratsamt Karlsruhe ab-

gestimmt. Die Forderungen des Naturschutzes zur Eingrünung des Areals wurden er-

füllt. Im Übrigen ist der Wertstoffhof bzw. der Grünabfallsammelplatz vom Friedhofsbe-

reich durch Bewuchs deutlich abgegrenzt, so dass der Friedhof durch den Betrieb der 

Entsorgungseinrichtung an den wenigen wöchentlichen Öffnungsstunden nicht tangiert 

wird.  
 
Derzeitiger Stand FN-Plan Geplante Änderung 

 
 

 

 
 

  
Ansichten des Wertstoffhofes und Grünabfallsammelplatzes 
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3b.) Ausweisung eines Teils des Grundstücks, Flst.-Nr. 413, als Dorfge-
bietsfläche.  
 
Das Grundstück, Flst.-Nr. 1413, am Südweg ist im Flächennutzungsplan als Grünflä-

che ausgewiesen. Im Zuge der Abrundung des Ortsetters soll ein Teil des über den 

Südweg erschlossenen Grundstücks als Dorfgebiet im Flächennutzungsplan ausge-

wiesen werden. Der rückwärtige Teil des Grundstücks ist in der Hochwassergefahren-

karte als Überflutungsfläche ausgewiesen. Deshalb wird entgegen der ursprünglichen 

Planabsicht der rückwärtige Teil von der beabsichtigten baulichen Nutzung ausge-

klammert. Die Gemeinde Zaisenhausen hat nur in diesem Bereich die Möglichkeit, 

Dorfgebietsfläche auszuweisen. Durch die vorgesehene Ausweisung dieser Fläche 

rückt die Wohnbebauung näher an die vorhandene gewerbliche Nutzung in Bereich 

Breidinger Weg heran. Evtl. Ein-/Auswirkungen müssen in den weiteren Planungen be-

rücksichtigt/betrachtet werden. 

Hinweis: 

Das Flurstück 413 liegt zu einem kleinen Teil in einem Hochwasserrisikogebiet nach § 

78b WHG. Die Errichtung neuer Heizölverbraucheranlagen ist nach §  78c Absatz 2 

WHG in Hochwasserrisikogebieten verboten. 
 
Derzeitiger Stand FN-Plan Geplante Änderung 
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Zu 3b) Darstellung der Überflutungsflächen im Bereich der Abrundung (Orthofoto) 

 
 

 

3c.) Änderung der Ausweisung des Grundstücks, Flst.-Nr.: 4382, von Bau-
fläche in Grünfläche 

 
Das Grundstück, Flst.-Nr. 4382, ist im aktuellen Flächennutzungsplan als Baugebiets-

fläche ausgewiesen. Das Grundstück wäre nur durch eine Zufahrt von der Landesstra-

ße 618 erschließbar. Durch die unmittelbare Lage direkt an der Landesstraße ist die-

ses Grundstück schwer bebaubar. Das Grundstück soll, auch mit Zustimmung der Ei-

gentümer, nicht mehr als Baufläche, sondern als Grünfläche eingestuft werden. 
 
Derzeitiger Stand FN-Plan Geplante Änderung 
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aufgestellt: 

Sulzfeld, 18.02.2020 

 

 

Kürnbach,  18.02.2020 
 
Verwaltungsgemeinschaft Sulzfeld-
Zaisenhausen 
 
 
 
 
 
S. Pfründer, Bürgermeisterin, 
Vorsitzende des gemeinsamen Ausschusses 

 

 
 
 

Edin, Stadtplaner 

 


